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1. Problem

Durch den zunehmenden Aus- und Umbau von Verkehrsflachen (FulR-, Rad- und motorisierter
Individualverkehr), dem erhohten Einbau von Versorgungsleitungen (Digitalisierung,
Warmewende et cetera) sowie die Innenverdichtung im stadtischen Raum wird die
Flachenkonkurrenz innerhalb der oOffentlichen Infrastrukturflachen immer groRer. Dem
gegenuber steht die Forderung, die Stadte zu begrinen und zu entsiegeln, um den
Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken.

Da innerstadtische Flachen in der Regel nicht ausdehnbar sind und in den Regelwerken
empfohlene Abstande nicht einhaltbar sind, ricken unterschiedliche Flachenbedarfe naher
zusammen oder mussen sich Uberlagern, so dass der Schutz des stadtischen
Altbaumbestandes eine immer grélere Bedeutung erfahrt.

Oftmals sind die technischen Regelwerke des Garten- und Landschaftsbaus und der
Baumpflege bei den Branchen des Tief-, Hoch- und Leitungsbaus nicht ausreichend bekannt.
Um diesbezuglich Transparenz und Aufklarung zu schaffen, werden alle Auflagen zum
Baumschutz, die in dieser detaillierten Form nicht in den Regelwerken enthalten sind und die
die Senatorin fir Umwelt Klima und Wissenschaft in der Regel zur Auflage macht, der
Offentlichkeit zur Verfligung gestellt.

2. Lésung

Formulierung und Veroffentlichung eines Standard-Auflagenkataloges zum Schutz des
Baumbestandes:

1. Fur die gesamte BaumalRnahme gelten in Bereichen von Baumbestand die gultige
Baumschutzverordnung des Landes Bremen, das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), das bremische Naturschutzgesetz (BremNatSchG), Verordnung zum
Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (BArtSchV), die Richtlinien zum Schutz von
Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalnahmen (R SBB 2023), DIN18920,
DIN18300, DIN18916, DIN18917, Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie), die
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie das Merkblatt
Baumschutz auf Baustellen der Unteren Naturschutzbehdrde der Stadtgemeinde
Bremen.

2. Ausnahmen sind ausschlieRRlich vor Ort mit einem Vertreter

2.1. des Umweltbetrieb Bremens (6ffentliche Baume: Stralkenbdume; Griin- und
Kleingartenanlagen)

2.2. der Unteren Naturschutzbehdrde (private Baume)
zu besprechen und schriftlich niederzulegen.

3. Es durfen keine Bodenauftragungen und Bodenabtragungen, Materiallagerungen,
Bodenverdichtungen, Baudurchfihrungen, Durchfahrten mit schwerem Gewicht sowie
sonstige schadigende MalRnahmen im Wurzelbereich aller Baume erfolgen.

4. Die Kronen der Baume dirfen nicht beschadigt werden. Darauf ist insbesondere bei
Arbeiten mit Grol3geraten (Bagger, Krane oder dhnlichem) mit schwenkbarem
Arbeitsbereich zu achten.

5. Der gesamte o6ffentliche beziehungsweise geschitzte Baumbestand ist vor Baubeginn
durch einen auflerhalb des Kronentraufen-/Wurzelbereichs zu errichtenden, ca. 2,00 m
hohen stabilen und unverriickbaren Schutzzaun gegen Beeintrachtigungen zu schutzen.



i Bremer Handlungskonzept ] Die Senatorin fiir Umwelt, ogo Eraerlliestadt

| Sta dtbaume gmmzl}}betrieb Klima und Wissenschaft Breitieh

5.1. Im offentlichen Verkehrsraum ist vor Baubeginn der Baumbestand durch einen zu
errichtenden, ca. 2,00 m hohen stabilen und unverrtickbaren Bauzaun, der durch
Verbindungsschellen gesichert ist, gegen Beeintrachtigungen zu schitzen. Wo es
aufgrund anderer Regelwerke nicht anders méglich ist, dirfen rotweilie
Absperrschranken als Schutzzaun verwendet werden. Der Absperrbereich ist mit
dem Unterzeichner vor Ort abzustimmen.

5.2. Der geschutzte Baumbestand auf Nachbargrundstiicken ist im Bereich des
Baufeldes vor Baubeginn durch einen aulierhalb des Kronentraufen-
/Wurzelbereichs zu errichtenden, ca. 2,00 m hohen stabilen und unverrtickbaren
Schutzzaun gegen Beeintrachtigungen zu schitzen.

5.3. Der Schutzzaun ist wahrend der gesamten Bauzeit ortsfest zu halten.

6. Mindestens 14 Tage vor Baubeginn ist dem Umweltbetrieb Bremen/der Unteren
Naturschutzbehdrde ein Baustelleneinrichtungsplan zur einvernehmlichen Prifung
vorzulegen, aus dem unter anderem die Baustralen, Kranaufstellung, Baucontainer,
Mobiltoiletten und Materiallagerflachen sowie die Schutzzdune hervorgehen.

7. FUr Baustelleneinrichtungsflachen in éffentlichen Griin- oder Kleingartenanlagen ist die
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis durch den Umweltbetrieb Bremen erforderlich.
Bei Antragsstellung ist ein Baustelleneinrichtungsplan mit einzureichen, aus dem unter
anderem die Baustralen, Kranaufstellung, Baucontainer, Mobiltoiletten und
Materiallagerflachen sowie die Schutzzaune hervorgehen.

8. In Baumbereichen sind Baugruben in Begleitung eines fachkundigen
Baumpflegefachbetriebes herzustellen. Fur die Dauer der Erdarbeiten (Schachtung) im
Bereich des 6ffentlichen beziehungsweise geschitzten Baumes beziehungsweise
Baumbestandes ist ein/e 6ffentlich bestellte/r und vereidigte/r Sachverstandige/r flr
Baumpflege und Baumgutachten vor Ort hinzuzuziehen, der/die die Baumalnahme
begleitet. Diese/r wird die notwendigen Sicherungs-, Sanierungs- und
Schutzmalnahmen fiir den Baum beziehungsweise den Baumbestand beurteilen und
vorschlagen. Diese MalRnahmen sind unverziglich umzusetzen. Vor Baubeginn ist
der/die offentlich bestellte und vereidigte Sachverstandige der Unteren
Naturschutzbehdrde zu benennen.

9. Der Mindestabstand der Baugrube zur Stammaufienkante darf 2,5 m nicht
unterschreiten. Ausnahmen sind ausschliefRlich vor Ort mit einem Vertreter des
Umweltbetrieb Bremen/der Unteren Naturschutzbehdrde zu besprechen, vor Ort
anzuzeichnen, fotografisch festzuhalten und schriftlich niederzulegen.

10. Bei Leitungsverlegungen in Stral3en mit Altbaumbestand beziehungsweise
geschlossenen Baumreihen sind die Bdume vorzugsweise bereits wahrend der
Planungsphase, spatestens jedoch vor Beginn der Baumalinahme durch eine/n
offentlich bestellte/n und vereidigte/n Baumsachverstandige/n zu bewerten. Der/die
offentlich bestellte und vereidigte Baumsachverstandige soll Malnahmen zum Schutz
der Baume entwickeln. Die Schutzmaflinahmen sind vor Ort wahrend der gesamten
Bauzeit durch einen Baumpflegefachbetrieb zu Gberwachen, zu begleiten und
durchzusetzen. Alle Ma3nahmen sind mit dem Umweltbetrieb Bremen abzustimmen.

11. Rohrleitungen, Erdkabel und Schachte sind aul3erhalb des Kronentraufbereiches zu
verlegen oder anzuordnen.

12. Alle Wurzeln in Baugruben/Leitungsgraben sind ab 2 cm Durchmesser zu erhalten.

12.1. Sofern bei den Bauarbeiten dennoch Wurzeln beeintrachtigt werden und diese
MaRnahmen nachweislich (ist schriftlich zu dokumentieren) unvermeidbar sind,
sind folgende Maligaben zu beachten:

12.1.1. Wurzeln Gber 2 cm Durchmesser dirfen nicht entfernt oder beschadigt
werden. Freigelegte Wurzeln sind gegen Austrocknung beziehungsweise
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Frost zu schitzen, indem die Wurzeln mit Jutebandagen oder Vlies
umwickelt werden. Zum Schutz gegen Austrocknung sind diese standig
feucht zu halten.

12.1.2. Sofern Wurzeln unter 2 cm Durchmesser entfernt werden muissen, sind
diese glatt zu durchtrennen.

12.1.3. Im Wurzelbereich der Baume darf nicht mit Flachenrittlern oder
Vibrationswalzen gearbeitet werden. Hier ist mit statischen Walzen zu
verdichten.

12.1.4. Alle Arbeiten im Wurzelbereich der Badume sind umgehend durch einen
Baumpflegefachbetrieb durchzufiihren. Alle Arbeiten, Schutzmalinahmen
sowie eventuelle Wurzelverletzungen beziehungsweise zerstérte Wurzeln
sind schriftlich und fotografisch zu dokumentieren. Auf Altschaden ist
hinzuweisen und ebenfalls zu dokumentieren. Die Unterlagen sind dem
Umweltbetrieb Bremen beziehungsweise der Unteren Naturschutzbehoérde
auszuhandigen.

12.1.5. Die Verfullung der Baugrube/Leitungsgraben ist durch den Umweltbetrieb
Bremen beziehungsweise Unteren Naturschutzbehdrde freizugeben.

. Sind im Bereich der Baugruben/Leitungsgraben o6ffentliche beziehungsweise geschiitzte
Baume vorhanden, so ist im Kronentraufbereich der Baume ausschlieflich in
Handschachtung zu arbeiten. Die Baugrube/Leitungsgraben ist anschlielRend durch
Uberbaubares Baumsubstrat (FLL-Richtlinie fir Baumpflanzungen Teil 2
[Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.])
einzuschldammen.

Sind im Bereich der Baugruben/Leitungsgraben o&ffentliche beziehungsweise geschitzte
Baume vorhanden, so ist im Kronentraufenbereich der Baume ausschlieRlich mit
Saugbaggern im Luftstromverfahren (Ventilatortechnik) zu arbeiten. Das Saugrohr muss
bei Arbeiten im Wurzelbereich mit einem Kunststoffaufsatz versehen sein. Stahl- und
drehbare Saugrohraufsatze sind nicht zulassig.

Die Fachkenntnis der Saugbaggerbedienung sowie eine Grundlagenschulung in
Vegetationstechnik und Baumschutz sind nachzuweisen. Der Einsatz des Saugbaggers
ist an der offenen Baugrube/Leitungsgraben durch mindestens zwei Fotos zu
dokumentieren und beim Umweltbetrieb Bremen/der Unteren Naturschutzbehdrde
einzureichen.

Die Baugrube/Leitungsgraben ist anschlie®end durch Gberbaubares Baumsubstrat (FLL-
Richtlinie fur Baumpflanzungen Teil 2 [Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.]) einzuschlammen.

Sollten durch die Verlegung von Telekommunikationsleitungen Schaden an Baumen
beziehungsweise an den Wurzeln von Baumen durch den Vorhabentrager verursacht
werden, so werden ihnen die Kosten gemal TKG § 131 (Telekommunikationsgesetz)
auferlegt, es sei denn, sie kdnnen Uber ein Wurzelprotokoll nachweisen, dass keine
Schaden vorliegen.

Vor Beginn und nach Abschluss der Bauarbeiten ist mit Vertreter:innen des
Umweltbetrieb Bremen/der Unteren Naturschutzbehorde ein Ortstermin zu vereinbaren.

. Riickschnittmallinahmen

17.1. Im Rahmen des Bauvorhabens erforderliche Ruckschnittmalinahmen an
offentlichen Baumen sind mit dem Umweltbetrieb Bremen in einem Ortstermin
abzustimmen. Bei StraRenbaumen beziehungsweise Baumen in 6ffentlichen
Grin- und Kleingartenanlagen durfen die Arbeiten nur durch den Umweltbetrieb
Bremen oder ein von ihm beauftragtes Fachunternehmen entsprechend der ZTV-
Baumpflege (Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
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Baumpflege) der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.) durchgefuhrt werden. Die Kosten tragt der
Vorhabentrager. Eine Kostenubernahmeerklarung ist vorab durch den
Vorhabentrager zu tatigen.

Im Rahmen des Bauvorhabens notwendige Rickschnittma3nhahmen an
geschitzten Baumen sind mit der Unteren Naturschutzbehérde in einem
Ortstermin abzustimmen und von einem Fachunternehmen entsprechend der
ZTV-Baumpflege (Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Baumpflege der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.) durchzufihren. Die Kosten tragt der Vorhabentrager.

18. Alle Baume im Umfeld des Baubereiches sind mit einem Stammschutz zu versehen.

Der Stammschutz ist — erganzend zu dem Merkblatt flir Baumschutz - wie folgt
umzusetzen:

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

der Stammschutz ist vor Beginn einer Baumaflnahme an den zu schiitzenden
Baumen im Baufeld und Bauumfeld, sofern von Baustellenverkehr,
Baustelleneinrichtungsflache oder Lagerflachen betroffen, zu erstellen.

Der Stammschutz ist verletzungsfrei an den Baumen anzubringen.

Zunachst ist Drainagerohr, mindestens DN100, dreifach (unten, mittig und oben)
am Baum mittels Draht verletzungsfrei anzubringen. Dieses wirkt als zusatzlicher
Puffer und gleicht gegebenenfalls Unebenheiten, die naturgemall an Baumen
auftreten konnen, aus.

Die Schalung ist aus Holzbohlen oder Schwarten, gesagt und unbehandelt, von
mindestens 2,0 cm Starke zu erstellen. Die Maximalbreite darf 20 cm nicht
Uberschreiten.

Die Bohlen sind Stof3 an Stof3 ohne Zwischenrdume einzubauen. Der maximale
zulassige Zwischenraum an den Bohlenlangsseiten betragt 1 cm. Oben soll ein
horizontaler Abschluss bundig gebildet werden.

Zwischen Bohlen und Baumteilen wie Wurzeln, Stamm und Asten darf kein
Kontakt bestehen. Der Mindestabstand betragt 5 cm.

Die Schalung wird mittels Draht befestigt und mit Krampen fixiert. Damit wird das
Verrutschen, Verschieben oder Herauskippen der Schalbretter vermieden. Der
Stammschutz muss bei einer mechanischen Uberprifung unbeweglich und fest
sein.

Der Stammschutz ist mindestens bis in 4 m Hohe GOK (Gelandeoberkante)
durchgehend anzubringen, es sei denn ein niedrigerer Kronenansatz lasst die
Mindesthdhe nicht zu. In dem Fall ist der Stammschutz bis 10 cm unterhalb des
Kronenansatzes anzubringen.

Auf chemisch behandeltes Holz, Leimhdlzer oder andere kiinstlich hergestellte
Holzer als Stammschutz ist zu verzichten. Es darf kein Tropenholz verwendet
werden. Die Baustoffe sollten wieder verwendbar sein.

Beim Abbau des Stammschutzes sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen
des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten. Bei Bauvorhaben von langerer
Dauer ist die Nutzung des Stammschutzes als Habitat durch Wildtiere mdglich.

Alle Malinahmen sind vor Ort mit dem Umweltbetrieb Bremen/der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen.

19. Im Zuge des Bauvorhabens reichen Auf- und Abgrabungen beziehungsweise
Fundamente und Bauteile in den Wurzelbereich eines Baumes/mehrerer Baume. In
diesem Fall ist 1 Jahr vor MalRnahmenbeginn ein Wurzelvorhang zu erstellen:
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19.1. Entlang der zuklnftigen Auf-/Abgrabung beziehungsweise entlang der
Fundamente und Bauteile ist ein mindestens 25 cm breiter Graben zu erstellen.
Der Graben ist bis zu einer Tiefe des durchwurzelten Bereichs, jedoch hochstens
bis zur Sohle der zukiinftigen Baugrube herzustellen.

19.2. Alle Wurzeln sind glatt zu durchtrennen. Die Schnittstellen sind mit einem
Wundverschlussmittel einzustreichen.

19.3. Der Graben ist bis etwa 40 cm unter Oberkante Gelande mit einem Baumsubstrat
unter Zusatz wasserhaltender Stoffe gemaR FLL-Richtlinie fir Baumpflanzungen
Teil 2 ohne maschinelle Verdichtung zu verfullen.

19.4. Die oberen circa 40 cm des Grabens sind bis Oberkante Gelande mit einem
Baumsubstrat unter Zusatz organischer Bodenverbesserungsstoffe zur Belebung
des Bodens verdichtungsfrei zu verfullen.

19.5. Der Wurzelvorhang ist nach oben offen zu lassen.
19.6. Wahrend der Bauzeit ist der Wurzelvorhang standig feucht zu halten.

20. Nach Beendigung des Bauvorhabens sind alle Baumstandorte beziehungsweise

21

22.

Vegetationsflachen wieder fachgerecht herzustellen. Dazu gehéren:

20.1. Durch die BaumalRnahme verdichtete Vegetationsflachen sind durch
Tiefenlockerung im Druckluftlanzenverfahren zu lockern und zu beliften. Je m?
Wurzelraum ist ein Injektionspunkt bis zu 80 cm Bodentiefe zu setzen.

20.2. Im Zuge der Tiefenlockerung ist gleichzeitig eine Verbesserung des Wurzelraums
durchzufihren. Je Injektion sind durchschnittlich 15 Liter organische
Bodenverbesserungsstoffe (Zum Beispiel aktive Bodenbakterien, Lava,
Wurmkompost) in Abstimmung mit dem Umweltbetrieb Bremen/der Unteren
Naturschutzbehdrde einzubringen. Die Menge der eingebrachten
Bodenverbesserungsstoffe ist nachzuweisen.

20.3. Rasenflachen sind entsprechend DIN 18917 wiederherzustellen.

20.4. Eventuell erfolgte Beschadigungen der 6ffentlichen beziehungsweise
geschutzten Baume sind in Absprache mit dem Umweltbetrieb Bremen/der
Unteren Naturschutzbehdérde fachgerecht entsprechend der technischen
Regelwerke fur Baumpflege zu beheben.

. Alle MaRnahmen zum Schutz und Erhalt der Baume gehen zu Lasten des Antragstellers.
Dies schlieldt auch etwaige Kosten fir Gutachter, Spezialmaschinen (Saugbagger,
Tiefendlingung, et cetera) oder weitergehende Baumpflegemalnahmen mit ein.

§ 41 Abs. 1 Bremisches Gesetz Uber Naturschutz und Landespflege in Verbindung mit
den Bestimmungen der Bremer Baumschutzverordnung gibt den unteren
Naturschutzbehoérden die Moglichkeit, zur Abwehr von Gefahren fir den geschitzten
Baumbestand nach pflichtgeméafRen Ermessen die erforderlichen Entscheidungen und
Mafnahmen zu treffen. Bei den vorliegenden Bauarbeiten handelt es sich um
Tiefbauarbeiten im unmittelbaren Baum- und Wurzelbereich. Aus diesem Grund ist die
Baustelle durch eine baumschutzfachliche Baubegleitung durch einen unabhangigen
Baumsachverstandigen oder ausgebildeten Baumpfleger zu begleiten. Um die
Verkehrssicherheit der Bdume nach den Tiefbauarbeiten im Wurzelbereich nachweisen
zu kdnnen, ist der Erhalt der Wurzeln fachgerecht durch ein Wurzelprotokoll zu
dokumentieren. Die Dokumentation der baumschutzfachlichen Baubegleitung ist dem
Umweltbetrieb Bremen/der Unteren Naturschutzbehdrde zu Ubergeben.

Die Inhalte und fachlichen Anforderungen einer baumschutzfachlichen Baubegleitung
kénnen auf der Webseite www.stadtbaeume.bremen.de unter HF 1.06 —
Anforderungskatalog der baumschutzfachlichen Baubegleitung heruntergeladen werden.
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3. Ergebnis

Die vorgenannten Auflagen zum Schutz des 6ffentlichen und des privaten Baumbestandes
werden durch den Umweltbetrieb Bremen beziehungsweise durch die Untere
Naturschutzbehoérde in Bezug auf die jeweilige Baumalnahme bedarfsgerecht erlassen.

Der Muster-Auflagenkatalog stellt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit dar, da es immer
Baumalinahmen gibt, die individuelle Lé6sungen zum Schutz des Baumbestandes erfordern.



	1. Problem
	2. Lösung
	3. Ergebnis

